
 

 

 

    

Die Haushaltspauschalen sind anzuwenden, sofern sich nicht aus den Unterlagen ein höherer Bedarf 
ergibt.  
Es sind alle Einnahmen zu berücksichtigen, also auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
sowie Kindergeld und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz.  
 
Grau unterlegte Zellen:  

1.) Es wurde der Bürgergeldbedarfssatz (bisher Hartz IV) hinterlegt    
 

2.) Für jedes KFZ, dass zu unterhalten ist, ist eine Pauschale i. H. v. 250 € zu berücksichtigen, da 
               die Kosten hier nicht über die oben aufgeführten LHK-Pauschalen abgedeckt sind.  
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